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Einleitung 

A. Problemaufriss 
A. Problemaufriss 

Laut einer repräsentativen Umfrage des IfD Allensbach haben 79 Prozent der 
deutschen Wohnbevölkerung den Eindruck, dass die staatlichen Gerichte über-
lastet sind.1 In der Tat geben rechtstatsächliche Beobachtungen Grund zur An-
nahme, dass der Druck auf die Zivilgerichte in den letzten Jahren zugenommen 
und sie vor neue Herausforderungen gestellt hat (I). Zeitgleich durchlaufen die 
staatliche Justiz und der gesamte Rechtsmarkt aktuell einen digitalen Wandel, 
der mit großen Erwartungen und Hoffnungen verbunden ist (II). 

I. Rechtstatsächliche Beobachtungen 

1. Zunahme der durchschnittlichen Verfahrensdauer 

Das Rechtsstaatsprinzip verpflichtet zur Bereitstellung eines effektiven Ange-
botes gerichtlichen Rechtsschutzes,2 strittige Rechtsverhältnisse müssen vor 
staatlichen Gerichten in angemessener Zeit geklärt werden können.3 Nachdem 
der EGMR Deutschland in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen über-
langer Verfahrensdauer verurteilte,4 wurde 2011 das Gesetz über den Rechts-
schutz bei überlangen Gerichtsverfahren und staatlichen Ermittlungsverfahren5 
eingeführt, durch das ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch für Betroffene 
geschaffen wurde.6 Gleichwohl ist in den letzten Jahren ein konstanter Anstieg 
der durchschnittlichen Verfahrensdauer in Zivilsachen zu beobachten.7 Wäh-
rend im Jahr 2002 die durch streitiges Urteil entschiedenen Verfahren vor den 

 
1 IfD Allensbach, Roland Rechtsreport 2019, S. 21. 
2 BVerfG, Beschluss vom 20. September 2007, Az.: 1 BvR 775/05, NJW 2008, 503; aus-

führlich Hoffmann, Kammern für internationale Handelssachen, S. 116–135. 
3 BVerfG, Beschluss vom 2. März 1993, Az.: 1 BvR 249/92, BVerfGE 88, 118 = 

NJW 1993, 1635; Beschluss vom 20. April 1982, Az.: 2 BvL 26/81, BVerfGE 60, 253 = 
NJW 1982, 2425; vgl. auch Zuck, NJW 2013, 1132. 

4 EGMR, Urteil vom 8. Juni 2006, Az.: 75529/01 Sürmeli/Deutschland, NJW 2006, 2389; 
EGMR, Urteil vom 11. Januar 2007, Az.: 20027/02 Herbst/Deutschland, NVwZ 2008, 289. 

5 Vom 24. November 2011, BGBl. I, 2302. 
6 Hierzu Althammer/Schäuble, NJW 2012, 1; ausführlich zur Entstehungsgeschichte 

Steinbeiß-Winkelmann, in: Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren, Einf. Rn. 62–
375. 

7 Ausführlich Calliess, Der Richter im Zivilprozess, A53-A60; Reich, Richterliche Be-
schleunigungspflichten im zivilgerichtlichen Verfahren, S. 12–30. 
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Amtsgerichten nach nur 6,8 Monate endeten, belief sich die entsprechende 
Verfahrensdauer im Jahr 2018 auf 8,0 Monate, was einem Anstieg von knapp 
18 % entspricht.8 Bei den Landgerichten erhöhte sich die Dauer der durch strei-
tiges Urteil entschiedenen erstinstanzlichen Verfahren im gleichen Zeitraum 
um fast 40 % von 11,2 auf 15,6 Monate.9 Auch bei Berücksichtigung aller Er-
ledigungsarten ergibt sich ein ähnliches Bild. Vor den Amtsgerichten stieg die 
durchschnittliche Verfahrensdauer von 4,4 auf 4,9 Monate (11,3 %), vor den 
Landgerichten in erster Instanz sogar von 7,0 auf 10,4 Monate (48,6 %).10 

Für diese Beobachtung gibt es keine allgemeingültige Erklärung. Sicherlich 
haben objektive Faktoren wie der kumulative Arbeitsanfall (dazu unter 3) und 
die personelle Ausstattung der Gerichte (dazu unter 4) einen Einfluss auf die 
Verfahrensdauer. Gleichzeitig könnten heutige Verfahren jedoch auch struktu-
rell komplexer geworden sein.11 Eine Studie der Oberlandesgerichte Hamm, 
Jena, Nürnberg und des Kammergerichts zur Untersuchung der Ursachen lang-
dauernder Zivilverfahren kam zu dem Ergebnis, dass der Umfang eines Ver-
fahrens (gemessen an der Blattzahl der Akten) spürbar mit der Verfahrensdauer 
korreliert.12 Die mit steigendem Umfang zunehmende Komplexität führe 

„nicht nur zu einem höheren Arbeitsaufwand auf Seiten des Gerichts, um den Verfahrens-
stoff zu durchdringen. Vielmehr dürfte eine weitere Folge häufig sein, dass die Parteien die 
Übersicht über das Verfahren verlieren und Sachvortrag mehrfach, vielleicht sogar leicht 
abweichend erfolgt. Dieser Umstand führt dann zu einer weiter zunehmenden Komplexität 
des Verfahrens“.13 

Unabhängig von möglichen Ursachen bleibt jedenfalls die Tatsache einer deut-
lichen Zunahme der durchschnittlichen Verfahrensdauer festzuhalten. 

 
8 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.1, 2002; Statistisches Bundesamt, Fach-

serie 10, Reihe 2.1, 2018, jeweils Tab. 2.2, lfd. Nr. 9. 
9 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.1, 2002; Statistisches Bundesamt, Fach-

serie 10, Reihe 2.1, 2018, jeweils Tab. 5.2, lfd. Nr. 9. 
10 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.1, 2002; Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 10, Reihe 2.1, 2018, jeweils Tab. 2.2 bzw. 5.2, lfd. Nr. 8. 
11 So Gärtner, NJW 2017, 2596 (2597); Gaier/Freudenberg, ZRP 2013, 27 (28); denkbar 

ist in diesem Zusammenhang auch, dass einfache Streitigkeiten vermehrt auf alternativem 
Wege beigelegt werden und dementsprechend der Anteil komplexer Streitigkeiten bei den 
staatlichen Gerichten wächst, Greger, NZV 2016, 1 (3); vgl. auch Roth, JZ 2013, 637 (643); 
Meller-Hannich/Krausbeck, ZEuP 2014, 8 (37 f.). 

12 OLG Hamm, Langdauernde Zivilverfahren, S. 63–66, 109–111, 184; dazu Keders/Wal-
ter, NJW 2013, 1697 (1699 f.); Reich, Richterliche Beschleunigungspflichten im zivilge-
richtlichen Verfahren, S. 29. 

13 OLG Hamm, Langdauernde Zivilverfahren, S. 65. 



 A. Problemaufriss 3 

 

2. Klagen im Zusammenhang mit Massenschäden 

Ein weiterer Belastungsfaktor für die deutsche Justiz sind Klagen im Zusam-
menhang mit Massenschäden. Diese treten typischerweise im Kapitalmarkt-
recht auf,14 in jüngerer Zeit ist an die zahlreichen Verfahren im Zuge des Ab-
gasskandals zu denken.15  

Kennzeichnend für Massenschäden ist die Vielzahl Betroffener und damit 
potenzieller Kläger. Massenschäden können demnach eine Klagewelle auslö-
sen, die zu einer plötzlichen Belastungsspitze bei Gericht führen kann.16 Der 
Umgang mit solchen Fällen stellt die Justiz vor neue Herausforderungen. Eine 
„echte“ Sammelklage, wie die US-amerikanische class action,17 gibt es in 
Deutschland nicht. Sie würde den Dispositionsgrundsatz und letztlich das 
Grundrecht auf Individualrechtsschutz notwendigerweise einschränken und ist 
deshalb verfassungsrechtlich unzulässig.18 Stattdessen wurde – vor dem Hin-
tergrund des Abgasskandals – jüngst ein allgemeines Musterfeststellungsver-
fahren in die Zivilprozessordnung (ZPO) integriert.19 Dessen Vorbild war das 
Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten, welches schon 2005 
– damals in Reaktion auf den Telekom-Skandal – eingeführt wurde.20 Seiner-
zeit wurde das Landgericht Frankfurt am Main mit einer Flut gleichgelagerter 
Anlegerklagen überrollt, die einem richterlichen Arbeitspensum von ca. zehn 
Jahren entsprach.21 Das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) 

 
14 Vgl. hierzu Heil, Private Litigation in German Capital Market Disputes, in: 

Jung (Hrsg.), Die private Durchsetzung von öffentlichem Wirtschaftsrecht, S. 109. 
15 Nach eigenen Angaben waren 2019 alleine gegen den VW-Konzern über 66.000 Ver-

fahren im Zusammenhang mit dem Abgasskandal anhängig, vgl. Sievers, DAR 2019, 489; 
vgl. auch Heese, NZV 2019, 273 (275), der von „mehr als 400.000 Beteiligten“ spricht. 

16 Vgl. unten, S. 128 f. 
17 Hierbei handelt es sich um einen opt-out Kollektivrechtsbehelf mit Bindungswirkung, 

d.h. ein Sammelverfahren, dessen Ausgang grundsätzlich alle tatsächlich betroffenen Perso-
nen rechtlich bindet, die nicht explizit aus dem Verfahren ausgetreten sind, vgl. Bergmeister, 
Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG), S. 236, 278. 

18 Geiger, Kollektiver Rechtsschutz im Zivilprozess, S. 203; Bergmeister, Kapitalanle-
ger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG), S. 45; Stadler, Bündelung von Verbraucherinteres-
sen im Zivilprozeß, in: Brönneke (Hrsg.), Kollektiver Rechtsschutz im Zivilprozeßrecht, S. 1 
(16–18) jeweils m.w.N.; zum Grundrecht auf Individualrechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG 
Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. 4 Rn. 8 f.; zur verfassungsrechtlichen 
Verankerung des Dispositionsgrundsatzes als staatlich zu gewährleistender Grundsatz der 
Verfolgung subjektiver Rechte des Einzelnen Rauscher, in: MüKo ZPO, Einl. Rn. 294. 

19 Dazu Stadler, VuR 2018, 83; Halfmeier, ZRP 2017, 201; Kilian, ZRP 2018, 72; zu den 
Rechtsfragen des Abgasskandals Witt, NJW 2017, 3681. 

20 Vgl. BT-Drs. 19/2439, S. 16; Bergmeister, Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz 
(KapMuG), S. 7–10. 

21 Pressemitteilung des Landgerichts Frankfurt am Main vom 8. Juni 2004, nach Bern-
hard, Kartellrechtlicher Individualschutz durch Sammelklagen, S. 256, Fn. 24; vgl. auch 
Jahn, ZIP 2008, 1314 (1314 f.); Tilp, FS Krämer, S. 331 (332 f.). 
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wurde jedoch als ineffektiv kritisiert und führte jedenfalls im Telekom-Fall 
nicht zu einer schnellen Bewältigung der Anlegerverfahren.22 Ob die neu ein-
geführte allgemeine Musterfeststellungsklage im Rahmen der Abgas-Verfah-
ren effektivere und effizientere Abhilfe verschafft, wird sich herausstellen.23 

Die legislativen Reaktionen auf den Telekom- und den Abgasskandal zeigen 
jedenfalls, dass justizielle Überlastung bei Klagen im Zusammenhang mit Mas-
senschäden akut zu werden droht.24 Damit einhergehend steigt der Druck auf 
die Politik, effiziente Verfahren zu gewährleisten. 

3. Rückgang der Klageeingangszahlen 

Abgesehen von Verfahrenswellen im Zusammenhang mit Massenschäden ist 
jedoch ein Rückgang der bundesweiten Klageeingangszahlen zu verzeichnen.25 
Im Zeitraum von 2002 bis 2018 verringerte sich die Zahl der jährlichen Klage-
eingänge bei den Amtsgerichten um ca. 36 % von insgesamt 1.443.584 auf 
923.933.26 Bei den Landgerichten in erster Instanz fiel der Rückgang mit einer 
Reduktion um ca. 18 % von 412.924 auf 338.021 Klageeingänge moderater 
aus.27 Es handelt sich jedoch nicht um einen einheitlichen Trend, insbesondere 
sind die Zahlen nur in bestimmten Bereichen (vor allem in Kaufsachen sowie 
im Handels- und Gesellschaftsrecht) stark geschrumpft.28 Dementsprechend 
kann es auch hier keine einheitliche Erklärung geben.29 Die verschiedenen Be-
reiche unterscheiden sich hinsichtlich der dahinterstehenden Lebens- und Wirt-

 
22 Heil, Private Litigation in German Capital Market Disputes, in: Jung (Hrsg.), Die pri-

vate Durchsetzung von öffentlichem Wirtschaftsrecht, S. 109 (118–123); Bergmeister, Ka-
pitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG), S. 315–317; Schmitz, in: Habersack/Mül-
bert/Schlitt (Hrsg.), Handbuch der Kapitalmarktinformation, § 33 Rn. 403; Plaßmeier, NZG 
2005, 609 (614). 

23 Krit. bereits Stadler, NJW 2020, 265. 
24 Ebenso Prütting, ZIP 2020, 197 (198). 
25 Vgl. zur Thematik Höland/Meller-Hannich, Nichts zu klagen? Der Rückgang der Kla-

geeingangszahlen in der Justiz; Meller-Hannich/Nöhre, NJW 2019, 2522; Nöhre, AnwBl 
2019, 91; Prütting, DRiZ 2018, 62; Tombrink, IWRZ 2018, 275; Graf-Schlicker, AnwBl 
2014, 573; Fuchs, Warum gibt es immer weniger streitige Zivilverfahren?, in: Ganner/Voi-
thofer (Hrsg.), Rechtstatsachenforschung, S. 113. 

26 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.1, 2002; Statistisches Bundesamt, 
Fachserie 10, Reihe 2.1, 2018, jeweils Tab. 1.2 lfd. Nr. 2. 

27 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.1, 2002; Statistisches Bundesamt, 
Fachserie 10, Reihe 2.1, 2018, jeweils Tab. 4.2 lfd. Nr. 2. 

28 Wagner, Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb, S. 97–99. 
29 Vgl. in diese Richtung jedoch die Erklärungsversuche von Fuchs, Warum gibt es immer 

weniger streitige Zivilverfahren?, in: Ganner/Voithofer (Hrsg.), Rechtstatsachenforschung, 
S. 113 (123–133). 
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schaftsbedingungen, der jeweils intervenierenden Rechtsetzung und Recht-
sprechung sowie der Angebote zur alternativen Beilegung von Streitigkeiten.30 
Ein möglicher Erklärungsansatz für die beobachteten Rückgänge könnte aller-
dings der zunehmende Wettbewerb mit anderen Modellen der Rechtsdurchset-
zung und Konfliktlösung sein, in dem sich die staatliche Justiz befindet.31 Im 
internationalen Außenhandel wird die Schieds- der staatlichen Gerichtsbarkeit 
häufig vorgezogen32 und bei Verbraucherstreitigkeiten werden vermehrt alter-
native Formen der Streitbeilegung und Rechtsdurchsetzung durch private In-
stitutionen genutzt.33 Eine solche Privatisierung der Rechtsdurchsetzung kann 
allerdings zum staatlichen Kontrollverlust auch über das materielle Recht füh-
ren und ist insofern durchaus kritisch zu hinterfragen.34 Jedenfalls soweit man 
die staatliche Justiz als Anbieter auf einem Gesamtmarkt für Streitbeilegung 
betrachtet,35 sieht sie sich heute einem unweigerlichen Wettbewerbsdruck aus-
gesetzt. 

4. Personalbedarf in der Justiz 

Schließlich muss auch die Personalsituation an den Gerichten in den Blick ge-
nommen werden. Aufgrund der gesunkenen Klageeingangszahlen hat sich der 
richterliche Belastungsquotient in Zivilsachen verringert.36 Gleichwohl lag das 
– auf Grundlage der Klageeingänge und der Personalverwendung errechnete – 
notwendige Arbeitspensum eines vollzeitbeschäftigten Richters am Amtsge-
richt im Jahr 2018 noch immer bei jährlich 509,9 und am Landgericht bei jähr-
lich 184,9 Verfahren.37 Vor diesem Hintergrund haben mehr als die Hälfte der 
Richter den Eindruck, dass sie sich für ihre Rechtsfälle nicht genügend Zeit 

 
30 Höland/Meller-Hannich, Rückgang der Klageeingangszahlen – wo liegt das Problem?, 

in dies. (Hrsg.), Der Rückgang der Klageeingangszahlen in der Justiz, S. 11 (13). 
31 Wagner, Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb, S. 21 f.; Meller-Hannich/Nöhre, 

NJW 2019, 2522 (2522 ff.); Adolphsen, BRAK-Mitteilungen 2017, 147 jeweils m.w.N.; vgl. 
bereits Ritter, NJW 2001, 3440 (3446 f.). 

32 Ausführlich Hoffmann, Kammern für internationale Handelssachen, S. 58–115; Hoff-
mann/Maurer, ZfRSoz 2010, 279. 

33 Althammer, FS Bamberger, S. 1; Roth, JZ 2013, 637; Gaier, NJW 2016, 1367; Adolph-
sen, BRAK-Mitteilungen 2017, 147. 

34 Fries, NJW 2016, 2860 (2861); Adolphsen, BRAK-Mitteilungen 2017, 147 (150); vgl. 
noch unten, S. 18 f. 

35 So Wagner, Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb, S. 23–28; Meller-Han-
nich/Nöhre, NJW 2019, 2522 (2524). 

36 So auch Calliess, Der Richter im Zivilprozess, A53; der durchschnittliche zivilgericht-
liche Belastungsquotient in der Eingangsinstanz sank im Zeitraum von 2002 bis 2018 bei 
den Amtsgerichten von 645,5 auf 509,9 (–21 %) und bei den Landgerichten von 184,6 auf 
153,9 (–16,6%), vgl. BfJ, Geschäftsentwicklung der Zivilsachen in der Eingangs- und 
Rechtsmittelinstanz. 

37 BfJ, Geschäftsentwicklung der Zivilsachen in der Eingangs- und Rechtsmittelinstanz, 
S. 3. 
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nehmen können, an den Landgerichten sind es gar 74 %.38 Diese subjektive 
Überlastung lässt sich möglicherweise auch mit einem Stellenabbau im Bereich 
der gerichtlichen Serviceeinheiten erklären.39 Dort erfolgt die Personalbedarfs-
berechnung im Gegensatz zur richterlichen Personalbedarfsberechnung nicht 
mittels eines einheitlichen Systems.40 Denkbar wäre insofern, dass es eine Ten-
denz zur Arbeitsverlagerung von der Geschäftsstelle auf den Richter gibt und 
es damit zu einer faktischen Mehrbelastung der Richterschaft außerhalb mess-
barer Verfahrenszahlen kommt.41 Schließlich warnt der deutsche Richterbund 
vor einer Pensionierungswelle und einer zukünftig noch weiter verschärften 
Personalsituation warnt.42 Der vonseiten der Praxis beklagte Personalmangel 
an den Gerichten unterstreicht insofern den zunehmenden Druck auf die staat-
liche Justiz.  

II. Digitalisierung 

Auf der anderen Seite verheißt der technische Fortschritt einen Wandel im ge-
samten Arbeitsmarkt.43 Speziell im Rechtsmarkt wird aktuell viel über neue 
Angebote aus dem Bereich „Legal Technology“ (Legal Tech) diskutiert.44 Eine 
konkrete Definition von Legal Tech gibt es nicht, es handelt sich vielmehr um 
einen Sammelbegriff.45 Letztlich geht es im weitesten Sinne um den Einsatz 
von Software im juristischen Bereich.46 Hieran knüpft eine lebhafte Debatte 
über die rechtliche Bewertung entsprechender Systeme und Angebote sowie 

 
38 IfD Allensbach, Roland Rechtsreport 2019, S. 49. 
39 Vgl. Focken, Anhang, S. 149 f. 
40 Vgl. die Herausnahme des Service-Einheiten aus dem Personalbedarfsbemessungssys-

tem, PWC, Gutachten PEBB§Y-Fortschreibung 2014, S. 109–133. 
41 Greger, NJW 2019, 3429 (3430); so in Bezug auf Hamburg ausdrücklich Focken, An-

hang, S. 149 f. 
42 Vgl. DRB, Die personelle Zukunftsfähigkeit der Justiz in der Bundesrepublik Deutsch-

land. 
43 Vgl. nur das „Weissbuch Arbeiten 4.0“ des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-

les vom März 2017. 
44 Vgl. Prütting, ZIP 2020, 197; Meller-Hannich, Legal Tech, Online Dispute Resolution, 

Plattformklagen – die Zukunft des Zivilprozesses?, in: Weller/Wendland (Hrsg.), Digital 
Single Market, S. 143; Hoffmann-Riem, AöR 2017, 1; Wagner, BB 2017, 898; Buchholtz, 
JuS 2017, 955; Fries, NJW 2016, 2860; Reinemann, RAK München Mitteilungen 04/2016, 
4; umfassend zur Thematik aus praxisorientierter Sicht Breidenbach/Glatz (Hrsg.), Rechts-
handbuch Legal Tech; Hartung/Bues/Halbleib (Hrsg.), Legal Tech; Leeb, Digitalisierung, 
Legal Technology und Innovation. 

45 Hartung, Wirtschaftsführer für junge Juristen 2016/2017, 16; Wagner, BB 2017, 898. 
46 Buchholtz, JuS 2017, 955; Fries, NJW 2016, 2860 (Fn. 32); Prior, ZAP 2017, Fach 2, 

651; Wagner, BB 2017, 898; Beck, DÖV 2019, 648 (649); für eine Differenzierung zwischen 
Legal Tech im weiteren und engeren Sinne Kilian, NJW 2017, 3043 (3048 ff.). 
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ihre Auswirkungen auf die Rechtspraxis an.47 Teilweise wird die Zukunft der 
gesamten Profession des Anwalts hinterfragt.48 Bislang hält die staatliche Jus-
tiz mit diesen Entwicklungen nicht Schritt, insbesondere ist der elektronische 
Zivilprozess noch keine Realität.49 Das Bedürfnis nach einer verstärkten Digi-
talisierung der staatlichen Justiz wird allerdings auch vonseiten der Richter-
schaft geäußert.50 

III. Zwischenbefund 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Druck auf die deutsche 
Ziviljustiz zugenommen hat. Von 2002 bis 2018 ist die durchschnittliche Ver-
fahrensdauer bei den Amtsgerichten – trotz eines Rückgangs der Klageein-
gänge um gut ein Drittel – um ungefähr 11 % gestiegen. Noch stärker betroffen 
sind die Landgerichte (1. Instanz), bei denen der Rückgang der Eingangszahlen 
mit nur 18 % moderater ausfiel, die durchschnittliche Verfahrensdauer sich 
gleichwohl um 48 % erhöhte. Verschärft wird die Situation durch akute Belas-
tungsspitzen aufgrund von Klagewellen im Zusammenhang mit Massenschä-
den. Der zu beobachtende Anstieg der durchschnittlichen Verfahrensdauer 
trotz rückläufiger Klageeingangszahlen deutet auf „systemische Mängel“ der 
deutschen Ziviljustiz hin.51 Zu denken ist in erster Linie an die personelle und 
technische Ausstattung der Gerichte. Da die Fallzahlen pro Richter im unter-
suchten Zeitraum allerdings gesunken sind, müssen insbesondere die techni-
schen Rahmenbedingungen in den Blick genommen werden. 

 
47 Vgl. jüngst BGH, Urteil vom 27. November 2019, Az. VIII ZR 285/18, NJW 2020, 

208; dazu Fries, NJW 2020, 193; vgl. ferner Wettlaufer, MMR 2018, 55; Remmertz, BRAK-
Mitteilungen 2017, 55; Köbrich/Froitzheim, WRP 2017, 1188; Remmertz, RAK München 
Mitteilungen 04/16, 10; Henssler, NJW 2019, 545. 

48 Kilian, NJW 2017, 3043 (3048 ff.); Hartung, Wirtschaftsführer für junge Juristen 
2016/2017, 16; häufig wird in diesem Zusammenhang von „disruptiver Innovation“ gespro-
chen, vgl. etwa Paal/Hennemann, ZRP 2017, 215; Cosack, AnwBl 2017, 254; Beck, DÖV 
2019, 648 (649) geht davon aus, dass es nur „eine Frage der Zeit“ sei, bis „hinreichend leis-
tungsfähige Algorithmen“ etwa zur Vornahme von Ermessensentscheidungen in der Lage 
seien. 

49 Prütting, ZIP 2020, 197. 
50 In der eingangs vorgestellten Studie gaben 74 % der befragten Richterinnen und Rich-

ter an, dass sie eine Investition in die technische Ausstattung der Gerichte für notwendig 
halten, um die derzeitige Qualität der Rechtsprechung in Deutschland auch in Zukunft si-
cherzustellen, vgl. IfD Allensbach, Roland Rechtsreport 2019, S. 54. 

51 Greger, NZV 2016, 1 (3). 
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B. Gegenstand und Gang der Untersuchung 
B. Gegenstand und Gang der Untersuchung 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern der verstärkte Einsatz 
moderner IT zu einer Entlastung der deutschen Justiz im Bereich des zivilrecht-
lichen Erkenntnisverfahrens beitragen kann. Mit den theoretischen Möglich-
keiten der IT-Anwendung im juristischen Bereich hat sich die Rechtsinforma-
tik bereits in den frühen Siebzigerjahren intensiv auseinandergesetzt.52 Die 
Möglichkeiten und Grenzen moderner IT, insbesondere künstlicher neuronaler 
Netzwerke, sind bislang jedoch nicht umfassend erforscht.53 Die vorliegende 
Arbeit macht es sich zum Gegenstand, diese Lücke zu schließen. Darüber hin-
aus soll ein tatsächlich umsetzbarer und an den Bedürfnissen der Praxis orien-
tierter Vorschlag für einen verstärkten IT-Einsatz im Zivilprozess erarbeitet 
werden. In diesem Zusammenhang bietet die aktuelle Diskussion über die ver-
bindliche Strukturierung des Parteivorbringens einen sinnvollen Ansatz-
punkt.54 

Die Arbeit gliedert sich demnach in drei Teile. Im ersten Teil wird zunächst 
der Status Quo dargestellt. Hierfür wird auf die Kompetenzordnung und die 
tatsächlichen Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung staatlicher Justiz 
in Deutschland eingegangen. Zur Ergründung der theoretischen Möglichkeiten 
und Grenzen der IT-Anwendung im Recht wird im zweiten Teil sodann unter-
sucht, ob und inwieweit ein menschlicher Richter theoretisch durch ein Com-
putersystem, einen künstlichen Richter, substituiert werden könnte. Im dritten 
Teil der Arbeit wird schließlich ein konkret umsetzbarer Vorschlag für die Ein-
führung eines strukturierten elektronischen Verfahrens unterbreitet, mit dessen 
Hilfe eine effektive Entlastung der Zivilgerichte praktisch erreicht werden 
könnte.

 
52 Einführend Steinmüller, EDV und Recht, S. 2–6; Fries, NJW 2016, 2860 (2862) sieht 

die aktuelle Legal Tech Bewegung als praktische Umsetzung dessen, „was die Rechtsinfor-
matik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bereits theoretisch vorgezeichnet hat“. 

53 Vgl. jedoch Adrian, Rechtstheorie 2017, 77; Enders, JA 2018, 721; Bünau, Künstliche 
Intelligenz im Recht, in: Breidenbach/Glatz (Hrsg.), Rechtshandbuch Legal Tech, S. 47; aus-
führlicher zum Einsatz künstlicher neuronaler Netzwerke einzig Haman, Integration neuro-
naler Netze in regelbasierte juristische Expertensysteme. 

54 Vgl. insbesondere Vorwerk, NJW 2017, 2326; Breidenbach/Gaier, Strukturierter Vor-
trag, in: Breidenbach/Glatz (Hrsg.), Rechtshandbuch Legal Tech, S. 199; Gaier, ZRP 2015, 
101; Gaier, Strukturiertes Parteivorbringen im Zivilprozess, in: Breidenbach/Glatz (Hrsg.), 
Rechtshandbuch Legal Tech, S. 189; Zwickel, Die digitale Strukturierung und inhaltliche 
Erschließung zivilprozessualer Schriftsätze im Spannungsfeld zwischen Parteiherrschaft und 
Richtermacht, in: Buschmann et al. (Hrsg.), Digitalisierung der gerichtlichen Verfahren und 
das Prozessrecht, S. 179; Zwickel, MDR 2016, 988; Köbler, DRiZ 2018, 88; Köbler, AnwBl 
2018, 399; Köbler, FS Wagner, S. 153; Herberger/Köbler, AnwBl 2019, 351; früher bereits 
Schwarz, Strukturierter Parteivortrag und elektronische Akte; Bender/Schwarz, CR 1994, 
372; Bender/Schwarz, CR 1990, 365. 



 

 

Erster Teil: 

Status Quo 

Die Digitalisierung der staatlichen Justiz begann in den Achtzigerjahren mit 
der sukzessiven Umstellung von Karteikartensystemen auf elektronische Da-
tenbanken.1 Seitdem gab es eine Vielzahl kleiner und größerer Regulierungs-
vorstöße auf landesweiter, bundesweiter und europäischer Ebene mit dem Ziel, 
die Dritte Gewalt aufzurüsten und an die technische Wirklichkeit anzupassen.2 
Nach einer kurzen Darstellung der Kompetenzen in diesem Bereich werden die 
wichtigsten Entwicklungen aufgezeigt und zusammengefasst. 

A. Kompetenzordnung 
A. Kompetenzordnung 

Die Digitalisierung der Justiz ist ein uneinheitlicher Prozess, der neben der Er-
leichterung tatsächlicher Tätigkeit durch die technische Ausstattung des Rich-
terarbeitsplatzes auch die Veränderung gerichtlicher Arbeitsabläufe an sich 
umfasst. Es gibt deshalb auch keine einheitliche Zuständigkeit oder Verant-
wortlichkeit für die „Digitalisierung“ der Justiz. Im Kern handelt es sich zu-
meist um eine Frage der Gerichtsverwaltung.3 Somit stellt sich zunächst die 
Frage, wer für die Gerichtsverwaltung zuständig ist. Allgemein lässt sich fest-
halten, dass die Gerichte nach Gesetzen des Bundes von den Ländern errichtet 
und verwaltet werden.4 Dementsprechend liegt die Gesetzgebungskompetenz 
für Regelungen zur Gerichtsverfassung und dem gerichtlichen Verfahren beim 
Bund, vgl. Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 Var. 3, 4 GG. Wie weit dieser Kompetenztitel 
im Einzelnen reicht, kann nicht pauschal beantwortet werden.5 Jedenfalls aber 
dort, wo es um die verfahrensmäßige Behandlung von Angelegenheiten durch 

 
1 Focken, Anhang, S. 143; Hoffmann, Informationstechnik am Richterarbeitsplatz, S. 21. 
2 Einführend Jost/Kempe, NJW 2017, 2705; Bernhardt, Schlüsselelemente einer erfolg-

reichen Digitalisierung der Justiz, in: Buschmann et al. (Hrsg.), Digitalisierung der gericht-
lichen Verfahren und das Prozessrecht, S. 21 (21–29); zur Entwicklung der Bundesgesetz-
gebung Müller, Die Digitalisierung der Justiz in Deutschland, S. 8–42. 

3 Vgl. zur Gerichtsverwaltung umfassend Wittreck, Die Verwaltung der Dritten Gewalt. 
4 Wittreck, Die Verwaltung der Dritten Gewalt, S. 87. 
5 Vgl. etwa die unterschiedlichen Auffassungen von Bundesrat und Bundesregierung zur 

Gesetzgebungskompetenz bezüglich der Aufbewahrung von Gerichtsakten, 
BT-Drs. 15/4067, S. 67, 70 f.; ausführlich Wittreck, Die Verwaltung der Dritten Gewalt, 
S. 88–90 m.w.N. 



10 Erster Teil: Status Quo  

 

die Gerichte, deren äußere Organisation und ihre Einbindung in den Rechtsweg 
geht, ist von einer Gesetzgebungskompetenz des Bundes auszugehen.6 Die 
Verwaltungszuständigkeit hingegen liegt grundsätzlich – Art. 30 GG entspre-
chend – bei den Ländern.7 Diese haben die Bundes- und die in Ausfüllung der 
verbleibenden Landeskompetenzen erlassenen Landesgesetze8 auszuführen.9 
Da ein umfassender Vorbehalt gesetzlicher Regelung der Verwaltung der Drit-
ten Gewalt, insbesondere für die vorliegend interessierende Infrastrukturver-
waltung10, nicht existiert,11 verbleibt hier ein weiter Spielraum für exekutive 
Normsetzung.12 Von dieser Möglichkeit haben die Länder durch eine bunte 
Vielfalt an Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Verfügungen Ge-
brauch gemacht.13  

Gleichwohl hat der Gesetzgeber erkannt, dass die tatsächliche Ausgestal-
tung von IT-Systemen in der Verwaltung einen so erheblichen Einfluss auf den 
zugrundeliegenden Sachvorgang haben kann, dass eine bundesweite Harmoni-
sierung ratsam ist.14 Im Zuge der Föderalismusreform II wurde deshalb mit 
Art. 91c GG die Möglichkeit zur länderübergreifenden Kooperation auf dem 
Gebiet der Informationstechnik geschaffen.15 Auf dessen Grundlage wurde der 
IT-Staatsvertrag16 von Bund und Ländern geschlossen, der am 1. April 2010 in 

 
6 Maunz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 74 Rn. 79; Wittreck, Die Verwaltung der Dritten 

Gewalt, S. 88. 
7 Mit Ausnahme der Verwaltung der in Art. 95 und 96 GG aufgezählten Bundesgerichte, 

vgl. Wittreck, Die Verwaltung der Dritten Gewalt, S. 92. 
8 Für den Bereich der IT-Ausstattung der Gerichte kann exemplarisch Hessens Gesetz zur 

Errichtung der Informationstechnik-Stelle der hessischen Justiz (IT-Stelle) und zur Regelung 
justizorganisatorischer Angelegenheiten, GVBl. I 2011, S. 778 vom 23. Dezember 2011 ge-
nannt werden. 

9 Wittreck, Die Verwaltung der Dritten Gewalt, S. 92. 
10 Zum Bereich der Infrastrukturverwaltung zählen neben der Ausstattung der Gerichte 

mit technischen Einrichtungen beispielsweise auch die Bereitstellung von Möbeln und Bü-
robedarf, die Parkplatzbewirtschaftung und die Pflege der Gerichtsbibliothek, vgl. Wittreck, 
Die Verwaltung der Dritten Gewalt, S. 459 f. 

11 Speziell zu den Beschlüssen des IT-Planungsrates Steinmetz, NVwZ 2011, 467. 
12 Wittreck, Die Verwaltung der Dritten Gewalt, S. 100. 
13 Wittreck, Die Verwaltung der Dritten Gewalt, S. 93, 343 ff.; vgl. exemplarisch für die 

IT-Ausstattung der Gerichte in Hessen §§ 41–82 der Geschäftsordnung für die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften, JMBl. 2018, S. 113 vom 1. Januar 2018 sowie die Verordnung zu den 
Geschäftsabläufen der IT-Stelle der hessischen Justiz, GVBl. 2012, S. 560 vom 11. Dezem-
ber 2012. 

14 Suerbaum, in: BeckOK GG, Art. 91c Rn. 5; Siegel, DÖV 2009, 181 (181 f.). 
15 Vgl. zur Entstehungsgeschichte Gröpl, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 91c Rn. 1–4. 
16 Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusam-

menarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und 
Ländern – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG, BT-Drs. 17/427, S. 9 ff. 
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